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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung einer Lichttransmissionsanordnung nach 
dem Oberbegriff des Anspruches 1 und eine Licht-
transmissionsanordnung nach dem Oberbegriff des 
Anspruches 43

Einleitung

[0002] Die Einkopplung von Licht, das von einem 
opto-elektrischen Halbleiterbauelement – beispiels-
weise einer Laserdiode – emittiert wird, in eine Licht-
leitfaser erfolgt in der Regel über eine Lichttransmis-
sionsfläche als Einkoppelfläche, die beispielsweise 
an einem ersten Ende der Lichtleitfaser angeordnet 
ist.

[0003] Zur Erzielung einer optimalen Einkoppeleffi-
zienz muß die Lichttransmissionsfläche gegenüber 
einem optischen Referenzobjekt – beispielsweise ei-
ner Linse, die das Lichtstrahlenbündel fokussiert –
positioniert werden. Für den Erhalt der optimalen Ein-
koppeleffizienz muß die Einkoppelfläche gegenüber 
dem Referenzobjekt in dieser Lage außerdem fixiert 
werden. Vier Bewegungsfreiheitsgrade der Einkop-
pelfläche bezüglich des Referenzobjektes spielen bei 
der Positionierung eine übergeordnete Rolle: drei 
translatorische und ein rotatorischer. In einem karte-
sischen Koordinatensystem sind dies die zwei zur 
Faserachse transversale Richtungen x (horizontal) 
und y (vertikal), die zur Faserachse parallele Rich-
tung z (axial) und die Drehung θ um eine Achse par-
allel zur Faserachse (Justage des Faserazimuts).

[0004] Letzterer ist insbesondere dann von Bedeu-
tung, wenn die Faser zur Verbesserung ihrer opti-
schen Eigenschaften und/oder der Einkoppeleffizi-
enz eine nicht rotationssymmetrische Geometrie auf-
weist: So kann die Lichttransmissionsfläche einer Fa-
serendfläche beispielsweise eine keilförmige oder 
hyperbolische Form aufweisen, um die Einkopplung 
von insbesondere in einer Achsrichtung hochdiver-
genter Lichtstrahlenstrahlenbündel zu erleichtern. 
Außerdem können Fasern – zumindest im Einkoppel-
bereich – einen Rechteckkern besitzen, der an den 
rechteckigen Querschnitt eines Strahlenbündels an-
gepaßt ist. Darüber hinaus besitzen polarisationser-
haltende Fasern nicht rotationssymmetrische Quer-
schnittsprofile des Brechungsindexellipsoids.

Stand der Technik

[0005] Die technische Herausforderung bei der Po-
sitionierung der Lichttransmissionsfläche einer Licht-
leitfaser bezüglich eines Referenzobjektes besteht in 
der Ausführung von hochgenauen und hochgenau 
kontrollierbaren Relativbewegungen in x-, y- und 
z-Richtung sowie gegebenenfalls in θ-Richtung, die 
mit der Eliminierung aller Bewegungsfreiheitsgrade 

in der optimalen Relativposition beider Objekte durch 
ihre Fixierung relativ zueinander endet. Positionier- 
und Fixierverfahren ergänzen einander dann optimal, 
wenn sie eine langzeitbeständige hohe Einkoppelef-
fizienz gewährleisten, die sich schnell und kosten-
günstig realisieren läßt.

[0006] In der Patentschrift US 6,529,535 B2 wird 
vorgeschlagen, einen Endabschnitt der Lichtleitfaser 
stoffschlüssig in eine als Hohlzylinder ausgebildete 
Ferrule einzubetten, und diese nach erfolgter Positio-
nierung mittels Laserschweißen an vier Stützelemen-
ten zu fixieren.

[0007] Zur Ausführung der Positionierbewegung 
wird in der Patentschrift US 6,690,865 B2 vorge-
schlagen, die optimale relative Lage von Lichttrans-
missionsfläche (Faserendfläche) und Referenzobjekt 
(Laserdiode) durch zwei separate Bewegungsmuster 
– eines ersten in der xy-Ebene und eines zweiten in 
der z-Richtung – der Ferrule gegenüber dem Refe-
renzobjekt zu ermitteln.

[0008] Nachteilig an der Kombination beider Verfah-
ren ist, dass mit der Eliminierung eines Freiheitsgra-
des durch Fixierung von Ferrule-Faser-Einheit und 
Laserdiode zueinander alle Freiheitsgrade eliminiert 
sind und keine Nachjustage in der Richtung wenigs-
tens eines zweiten Freiheitsgrades nach der Elimi-
nierung eines ersten mehr möglich ist.

[0009] Dergleichen gilt selbstverständlich auch für 
den Fall, in dem auf die Ferrule verzichtet wird und 
der Faserendabschnitt mit der Lichttransmissionsflä-
che (Einkoppelfläche) allein gegenüber der Laserdio-
de positioniert wird.

[0010] Aus diesem Grund wird in einigen Schriften 
vorgeschlagen, unter Verwendung eines Hilfsele-
mentes die Bewegungsfreiheit der Einkoppelfläche 
zumindest in einer transversalen Richtung x oder y, 
vorzugsweise beiden, bezüglich dieses Hilfselemen-
tes einzuschränken, während die anderen Bewe-
gungsfreiheitsgrade, insbesondere in z-Richtung und 
θ-Richtung zur Positionierung der Lichttransmissi-
onsfläche erhalten bleiben.

[0011] Derartige Hilfselemente umfassen Stützauf-
lagen (US 4,955,683; US 5,469,456), V-Gräben (US 
6,078,711), Ringe (US 6,078,711) und Ferrulen (US 
4,668,045).

[0012] Nachteilig an den Hilfselementen nach dem 
Stand der Technik ist der Umstand, dass ihre Fähig-
keit zur Führung der Faser in Faserachsrichtung 
(z-Richtung) insofern unzureichend ist, als dass ein 
Restspiel in der zur z-Richtung transversalen Rich-
tung verbleibt. Eine Trennung der Bewegungsfrei-
heitsgrade in zwei voneinander unabhängige Grup-
pen, namentlich die Gruppe der transversalen Bewe-
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gungen in Richtung x und y und die Gruppe der axia-
len Bewegungen in Richtung z und θ, die im Positio-
nierprozeß sequentiellen eliminiert werden können, 
ist damit nicht gewährleistet.

[0013] Besonders kritisch gestaltet sich die Positio-
nierung der Lichttransmissionsfläche hinsichtlich ih-
rer Drehung um die Faserachse, die dann erforder-
lich wird, wenn die Lichtleitfaser im Einkoppelbereich 
nicht rotationssymmetrisch ausgebildet ist: Bei trans-
versalem Spiel ist die Lage der Drehachse nicht mit 
der Faserachse identisch sondern liegt abseits der 
Faserachse im Toleranzbereich der Führung. Damit 
ist eine Drehung der Faserend- beziehungsweise 
-einkoppelfläche immer von einer unerwünschten 
Bewegung in transversaler Richtung begleitet, die 
anschließend wieder ausgeglichen werden muß, 
nicht ohne im allgemeinen eine erneute Justage des 
Faserazimuts nach sich zu ziehen.

[0014] Diese unerwünscht aufwändige Justagepro-
zedur betrifft insbesondere Lichtleitfasern, bei denen 
die Lichttransmissionsfläche auf einer Faserendflä-
che abschnittsweise keilförmig oder zylindrisch – bei-
spielsweise in Form einer angeschliffenen Zylinder-
linse – ausgebildet ist, wie beispielsweise in den 
Schriften US 3,910,677, US 4,766,705, US 
5,845,024, US 5,872,881, US 6,301,406 B1 und US 
6,597,835 B2 beschrieben.

Aufgabe der Erfindung

[0015] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Hilfsele-
ment zur Positionierung der Lichttransmissionsfläche 
einer Lichtleitfaser bezüglich eines Referenzobjektes 
– beispielsweise einer Laserdiode – zu beschreiben, 
das eine Lageveränderung der Lichttransmissionsflä-
che in und/oder um die Faserachsrichtung ohne Spiel 
in transversaler Richtung ermöglicht.

[0016] Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, eine 
einfache und kostengünstige Herstellung des Hilfse-
lementes zu ermöglichen.

[0017] Darüber hinaus ist es Aufgabe der Erfindung, 
Verfahren zur Positionierung der der Lichttransmissi-
onsfläche einer Lichtleitfaser bezüglich eines Refe-
renzobjektes zu beschreiben, in dem eine erste 
Gruppe transversaler Bewegungsfreiheitsgrade und 
eine zweite Gruppe axialer Bewegungsfreiheitsgrade 
unabhängig voneinander einzeln genutzt und elimi-
niert werden können.

[0018] Schließlich ist es Aufgabe der Erfindung, 
eine Lichttransmissionsanordnung und ein Verfahren 
zu ihrer Herstellung zu beschreiben, in dem die Posi-
tionierung der Lichttransmissionsfläche einer Licht-
leitfaser bezüglich eines Referenzobjektes in beson-
ders einfacher, schneller und kostengünstiger Weise 
erfolgen kann.

Beschreibung der Erfindung

[0019] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 
durch ein Verfahren zur Herstellung einer Lichttrans-
missionsanordnung gemäß Anspruch 1 und eine 
Lichttransmissionsanordnung gemäß Anspruch 43.

[0020] Erfindungsgemäß ist ein Führungsabschnitt 
der Lichtleitfaser in der radial formschlüssigen Füh-
rung einer Ausnehmung eines als Halteelement be-
zeichneten Hilfselementes angeordnet, wobei die 
Ausnehmung durch Abformung eines Außenkontur-
abschnittes der Lichtleitfaser hergestellt wurde.

[0021] Die Abformung ermöglicht eine einfache und 
kostengünstige Herstellung des erfindungsgemäßen 
Halteelements. Insbesondere ermöglicht sie eine 
hochgenaue Herstellung der Ausnehmung, die zur 
Führung der Lichtleitfaser verwendet wird. Ein radia-
ler Formschluß zwischen Ausnehmung und Füh-
rungsabschnittes der Faser ist damit in fertigungs-
technischer Weise optimal gewährleistet.

[0022] Eine zur Führung der Faser vorgesehenen 
Ausnehmung, die nicht an der zu positionierenden 
Faser abgeformt wurde, wird fertigungstechnisch im-
mer eine positive Querschnittstoleranz aufweisen, 
um jede Faser eines Loses mehrerer, im Prinzip bau-
gleicher, Fasern von fertigungsbedingt leicht unter-
schiedlichen Querschnittsabmessungen zumindest 
abschnittsweise in oder durch die Ausnehmung fä-
deln zu können. Infolgedessen ist zumindest bei eini-
gen Fasern in Ermangelung eines radialen Form-
schlusses mit einem transversalen Spiel des in der 
Ausnehmung des Halteelements liegenden Faserab-
schnittes zu rechnen. Dies ist der Fall bei allen Ferru-
len nach dem Stand der Technik, die nicht einzeln an 
jede Faser angepaßt hergestellt wurden. Im Gegen-
satz zu den bekannten Ferrulen wird erfindungsge-
mäß ein einzeln an jede Faser angepaßtes Halteele-
ment durch die Abformung der zur Führung vorgese-
henen Ausnehmung im Halteelement an jeder Faser 
selbst hergestellt, wobei herstellungsbedingt zumin-
dest abschnittsweise ein radialer Formschluß zwi-
schen Ausnehmung und Faser gewährleistet werden 
kann. Die radial formschlüssige Führung im Halteele-
mente sorgt für ein extrem spielarme, im wesentli-
chen spielfreie, Lagerung des Führungsabschnittes, 
wobei der eine Veränderung der Lage der Lichttrans-
missionsfläche in Faserachsrichtung und/oder um 
die Faserachse im wesentlichen ohne eine Transver-
salbewegung erfolgen kann, wenn das Halteelement 
fixiert ist.

[0023] Durch die erfindungsbedingte Trennung der 
Bewegungsfreiheitgrade in zwei Gruppen – eine ers-
te Gruppe transversaler Bewegungsfreiheitsgrade 
und eine zweite Gruppe axialer Bewegungsfreiheits-
grade – wird ein einfacher, schneller und damit kos-
tengünstiger Positionierprozeß der Lichttransmissi-
3/19



DE 10 2008 011 525 A1    2009.09.10
onsfläche bezüglich des Referenzobjektes gewähr-
leistet, indem die erste Gruppe transversaler Bewe-
gungsfreiheitsgrade durch eine Bewegung des Halte-
elementes einschließlich Führungsabschnitt der 
Lichtleitfaser in wenigstens einer Richtung senkrecht 
zur Faserachse genutzt wird und die zweite Gruppe 
axialer Bewegungsfreiheitsgrade durch die Ausfüh-
rung einer gleitenden Bewegung des Führungsab-
schnittes der Lichtleitfaser in der Ausnehmung des 
Halteelements. Beide Gruppen von Bewegungsfrei-
heitsgraden können einzeln und unabhängig vonein-
ander eliminiert werden: 
 Die erste Gruppe transversaler Bewegungsfreiheits-
grade durch die Fixierung der Lage Halteelementes 
bezüglich des Referenzobjektes und die zweite 
Gruppe axialer Bewegungsfreiheitsgrade durch die 
Fixierung der Lage der Lichttransmissionsfläche be-
züglich des Halteelementes. Damit kann jedes ein-
zelne der beiden Fixierungsverfahren unabhängig 
von dem jeweils anderen an die unterschiedlichen Fi-
xierungsbedingungen in der Lichttransmissionsan-
ordnung angepaßt und optimiert werden.

[0024] Das Halteelement kann erforderlichenfalls 
auch in z Richtung bewegt werden, wobei die Licht-
leitfaser in der Ausnehmung gleitet, ohne dass sich 
der Abstand der Lichttransmissionsfläche zum Refe-
renzobjekt ändert. Dadurch kann beispielsweise der 
Abstand des Halteelementes vom Referenzobjekt 
eingestellt werden, so dass zwischen beiden Kompo-
nenten ein Fügespalt von optimaler Dicke entsteht.

[0025] Ebenso kann der Abstand des Halteelemen-
tes vom Referenzobjekt in z-Richtung unabhängig 
von der Lage der Lichttransmissionsfläche bei ver-
schiedenen Lichttransmissionsanordnungen kon-
stant gehalten werden.

[0026] Ein zuverlässiges Resultat der erfindungsge-
mäßen Herstellung der Lichttransmissionsanordnung 
kann dabei sowohl hinsichtlich der Positioniergenau-
igkeit und sowohl der kurzfristigen als auch der lang-
fristigen Fixiergenauigkeit gewährleistet werden.

[0027] Besitzt der in dem Halteelement geführte 
Führungsabschnitt der Faser in Faserachsrichtung 
einen im wesentlichen konstanten Querschnitt, so 
kann der Führungsabschnitt der Faser in der Ausneh-
mung des Halteelementes in Richtung der Faserach-
se (z-Richtung) verschoben werden, ohne dass die 
Lage der Lichttransmissionsfläche in x- oder y-Rich-
tung eine Veränderung erfährt. Besitzt der in dem 
Halteelement geführte Führungsabschnitt der Faser 
zudem einen nicht rotationssymmetrischen Quer-
schnitt, so kann auch die Lage der Lichttransmissi-
onsfläche in Dreh-(θ-)Richtung konstant gehalten 
werden.

[0028] Besitzt der in dem Halteelement geführte 
Führungsabschnitt der Faser einen rotationssymme-

trischen, beispielsweise zylindrischen, Querschnitt, 
so kann der Führungsabschnitt der Faser in der Aus-
nehmung des Halteelementes um eine Drehachse, 
die der Faserachse entspricht, gedreht werden, ohne 
dass die Lage der Lichttransmissionsfläche in x- oder 
y-Richtung eine Veränderung erfährt. Besitzt der in 
dem Halteelement geführte Führungsabschnitt der 
Faser zudem einen in Faserachsrichtung variablen 
Querschnitt, so kann auch die Lage der Lichttrans-
missionsfläche in z-Richtung konstant gehalten wer-
den.

[0029] Besonders vorteilhaft gestaltet sich in die-
sem Zusammenhang die erfindungsgemäße Positio-
nierung der Lichttransmissionsfläche hinsichtlich ih-
rer Drehung um die Faserachse in dem Fall, dass die 
als Lichtein- oder -auskoppelbereich genutzte Licht-
transmissionsfläche oder die lichtführenden Bereiche 
der Faser im Ein- oder Auskoppelbereich nicht rotati-
onssymmetrisch bezüglich der Faserachse ausgebil-
det sind. Ohne transversales Spiel in der Führung ist 
die Lage der Drehachse mit der Faserachse iden-
tisch, was eine schnelle und kostengünstige Positio-
nierung des Faserazimuts ermöglicht.

[0030] Dies betrifft zum einen Lichtleitfasern mit Fa-
serendflächen, die geometrisch bedingt eine nicht ro-
tationssymmetrische Linsenwirkung erzielen, bei-
spielsweise an die Faserendfläche angeschliffene 
oder auf die Faserendfläche aufgebrachte Zylinder-
linsen, deren Orientierung winklig zum Referenzob-
jekt auf eine optimale Transmission justiert werden 
muß. Zum anderen sind Lichtleitfasern betroffen, die 
zumindest abschnittsweise einen nicht rotationssym-
metrischen Faserkern aufweisen, beispielsweise ei-
nen Faserkern mit rechteckigem Querschnitt, der be-
sonders zur Einkopplung, Führung und/oder Strahl-
formung nicht rotationssymmetrischer Lichtstrahlen-
bündel geeignet ist. Auch die Lichtleitfasern von Fa-
serlasern fallen in diese Kategorie. Darüber hinaus 
erfordern Lichtleitfasern mit polarisationserhaltenden 
Eigenschaften und Lichtleitfasern mit mehreren Fa-
serkernen, insbesondere einem Doppelkern eine Po-
sitionierung des Faserazimuts.

[0031] Generell ist die erfindungsgemäße Licht-
transmissionsanordnung weder auf die Verwendung 
einer bestimmten Lichtleitfaser beschränkt noch auf 
die Leitung von Licht einer bestimmten Wellenlänge. 
So können die Lichtleitfaser zumindest abschnitts-
weise eine photonische Kristallstruktur aufweisen 
und/oder Teil eines Faserlasers und/oder einer ver-
zweigten Faserstruktur sein. Das geführte Licht kann 
dem sichtbaren, dem ultravioletten und/oder infraro-
ten Spektralbereich angehören.

[0032] Selbstverständlich ist die Erfindung auch an-
wendbar auf Fasern, die elektromagnetische Strah-
lung aus einem Wellenlängenbereich jenseits des ul-
travioletten und/oder infraroten Spektralbereichs lei-
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ten können.

[0033] Ebensowenig ist die erfindungsgemäße 
Lichttransmissionsanordnung auf die Verwendung ei-
ner einzelnen Faser, eines einzelnen Halteelementes 
oder eines einzelnen Referenzobjektes beschränkt. 
So können auch Anordnungen mit mehreren Licht-
leitfasern in Reihe oder im Bündel erfindungsgemäß 
hergestellt werden, sowie mit mehreren Halteele-
menten und/oder mehreren Referenzobjekten in Rei-
he und/oder Stapelanordnung.

[0034] Eine Lichtleitfaser besteht aus im allgemei-
nen aus drei Komponenten: dem lichtführenden Kern 
(englisch: core), ein sich nach außen anschließender 
lichtundurchlässiger Mantel (englisch: cladding) und 
eine sich daran nach außen anschließende Be-
schichtung (englisch: coating) – beispielsweise eine 
Polymerbeschichtung – die der Faser eine Biegsam-
keit und einen Bruchschutz verleiht, die es ohne sie 
nicht hätte. Die Beschichtung besteht beispielsweise 
aus Kunststoff, kann aber auch aus Metall bestehen.

[0035] Es ist vorteilhaft für das erfindungsgemäße 
Verfahren, wenn der abzuformende Außenkonturab-
schnitt der Lichtleitfaser durch eine Außenmantelflä-
che des Fasermantels gebildet wird, weil in der Regel 
die Außenmantelfläche des Fasermantels eher von 
zylindrischem Querschnitt und eher konzentrisch be-
züglich des Faserkerns und/oder der Faserachse 
ausgebildet ist als die außerhalb des Fasermantels 
angeordnete Außenmantelfläche der Faserbeschich-
tung.

[0036] Dazu muß gegebenenfalls vor dem Abform-
prozeß für die Herstellung der Ausnehmung, der ab-
zuformende Abschnitt der Faser durch Entfernen der 
Beschichtung freigelegt werden. Andererseits kann 
es natürlich auch vorteilhaft sein, die bereits beste-
hende Faserbeschichtung, die bei ihrer Herstellung 
am Fasermantel abgeformt wurde, abschnittsweise 
als erfindungsgemäßes Halteelement zu verwenden, 
indem man einen sich ein Faserachsrichtung erstre-
ckenden, den Fasermantel radial formschlüssig um-
gebenden, Beschichtungsabschnitt von der übrigen 
Beschichtung und vom Fasermantel trennt bezie-
hungsweise löst.

[0037] Der Vollständigkeit halber soll nicht uner-
wähnt bleiben, dass selbstverständlich ebenso, wenn 
auch weniger bevorzugt, Außenmantelflächenab-
schnitte anderer Faserkomponenten abgeformt wer-
den können, beispielsweise des Faserkerns oder der 
Faserbeschichtung.

[0038] Obwohl das bei der Abformung verwendete 
Material erfindungsgemäß nicht auf ein bestimmtes 
Material beschränkt ist, so sind dennoch bestimmte 
Materialien oder Substanzen für die Abformung und 
die Ausbildung der Ausnehmung zu bevorzugen. Be-

sonderes bevorzugt wird zur Abformung eine Sub-
stanz verwendet, die ihren Zustand während 
und/oder nach der Abformung ändert, beispielsweise 
durch Wechsel von einem Zustand von erhöhter De-
formierbarkeit (geringerer Formstabilität) in einen Zu-
stand erniedrigter Deformierbarkeit (höherer Form-
stabilität). Im allgemeinen beinhaltet diese Zustands-
änderung eine Erniedrigung der Viskoplastizität der 
Substanz, die beispielsweise im wesentlichen durch 
eine Erniedrigung der Viskosität oder durch eine Er-
niedrigung der Plastizität gekennzeichnet sein kann. 
Diese Änderung kann isotherm – beispielsweise che-
misch oder durch Strahlung induziert – oder aber 
auch temperaturbedingt erzeugt werden; sowohl 
durch Temperaturerhöhung – beispielsweise bei der 
Aushärtung eines Klebstoffes – als auch durch Tem-
peraturerniedrigung – beispielsweise bei der Erstar-
rung eines Lotes unterhalb seiner Solidustemperatur.

[0039] In einem ersten, höherviskoplastischen Zu-
stand paßt sich die Substanz während der Abfor-
mung dem abzuformenden Außenkonturabschnitt 
der Faser, gegebenenfalls unter Beaufschlagung er-
höhter Temperatur oder erhöhten Druckes, an. In ei-
nem zweiten, niederviskoplastischen Zustand ist die 
durch Abformung hergestellte Ausnehmung, bezie-
hungsweise das Halteelement oder ein oder mehrere 
Teile desselben, im wesentlichen formstabil – zumin-
dest aber thermischen und/oder mechanischen Ein-
flüssen gegenüber stabiler entgegen einer Formän-
derung als im Zustand der Abformung.

[0040] Man kann eine Erniedrigung der Viskoplasti-
zität allgemein auch als Verfestigung bezeichnen. 
Wiewohl die sich verfestigende Substanz nicht auf 
ein bestimmtes Material beschränkte ist, beinhaltet 
die sich während oder nach der Abformung verfesti-
gende Substanz bevorzugt einen Klebstoff oder ein 
Lot, insbesondere einen organischen Klebstoff oder 
ein metallisches Lot, bei denen die Verfestigung im 
wesentlichen auf viskosen Zustandsänderungen be-
ruht. Bevorzugt besteht die sich verfestigende Sub-
stanz im wesentlichen vollständig aus einem Kleb-
stoff oder einem Lot.

[0041] Weniger bevorzugt wird die erfindungsgemä-
ße Ausnehmung an dem Außenkonturabschnitt der 
Faser durch im wesentlichen rein plastische Material-
deformation abgeformt, beispielsweise durch die 
Ausübung einer oder mehrerer Kräfte auf ein Haltee-
lement von strukturbedingter Elastizität. Dabei geht 
das Halteelement von einem ersten Form von im 
kräftefreien Zustand fehlenden Formschluß durch 
plastische Deformation in eine zweiten Form von im 
kräftefreien Zustand bestehenden Formschluß über. 
Bedingt durch die nach plastischer Deformation ge-
gebenenfalls bestehenden Eigenspannungen im Hal-
teelement besteht unter Umständen auch ein, wenn 
auch geringer, Kraftschluß zwischen dem Halteele-
ment und der Lichtleitfaser. Bevorzugt besteht das 
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Halteelement im wesentlichen vollständig aus der 
verfestigten Substanz. Weniger bevorzugt, weil an 
sich komplexer, weist das Halteelement neben der 
sich verfestigenden Substanz andere Substanzen 
auf, die an der Abformung des Außenkonturabschnit-
tes nicht unmittelbar beteiligt sind. Dennoch kann es 
für den Abformprozeß und für die Stabilität des Hal-
teelementes nach Abschluß der Abformung vorteil-
haft sein, beispielsweise bei der Verwendung eines 
den ausgehärteten Klebstoff mechanisch stabilisie-
renden Füllstoffes.

[0042] Die erfindungsgemäße gleitenden Bewe-
gung des Führungsabschnittes der Lichtleitfaser in 
der Ausnehmung des Halteelements setzt voraus, 
dass kein Stoffschluß und höchstens ein begrenzter, 
vorzugsweise geringer, Kraftschluß zwischen dem 
abgeformten Faserabschnitt und dem durch Abfor-
mung hergestellten Halteelement besteht.

[0043] Zur Vermeidung des gegenteiligen Zustands 
kann der abgeformte Außenkonturabschnitt der Fa-
ser vor der Abformung einem Passivierungsverfah-
ren unterzogen, das dafür vorgesehen ist, das Einge-
hen einer stoffschlüssigen Verbindung der Lichtleitfa-
ser mit der umgebenden Substanz zu unterbinden 
oder eine stoffschlüssige Verbindung der Lichtleitfa-
ser mit der umgebenden Substanz zu schwächen.

[0044] Zu derartigen Passivierungsverfahren zäh-
len die Benetzung mit einem – beispielsweise flüssi-
gen oder pudrigen – Trennmittel, das Aufbringen ei-
ner Beschichtung, die auf dem Außenkonturabschnitt 
keine oder nur eine geringe Haftung aufweist und mit 
der abformenden Substanz eine stoffschlüssige Ver-
bindung eingeht, und das Aufbringen einer Beschich-
tung, die auf dem Außenkonturabschnitt eine Haf-
tung aufweist und mit der abformenden Substanz kei-
ne stoffschlüssige Verbindung eingeht.

[0045] Zur Behebung eines gegebenenfalls gegen-
teiligen Zustands bestehenden Stoff- oder Kraft-
schlusses zwischen Halteelement und Faser wird 
vorgeschlagen, durch Anwendung eines Löseverfah-
rens diesen zu schwächen oder aufzuheben.

[0046] Zu derartigen Löseverfahren gehört die An-
wendung wenigstens einer Kraft, insbesondere einer 
statischen oder dynamischen Zug-, Druck- oder Tor-
sionskraft, die Anwendung von Ultraschall, die Ände-
rung klimatischer Umgebungsbedingungen, insbe-
sondere der Feuchtigkeit, der Temperatur und/oder 
des Druckes. Letzteres kann beispielsweise bereits 
abformprozeßbedingt geschehen, beispielsweise bei 
der Abkühlung nach oder während einer formstabili-
sierenden Verfestigung.

[0047] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Her-
stellung der Transmissionsanordnung ist gekenn-
zeichnet durch die Fixierungen der Lagen des Halte-

elementes und der Lichttransmissionsfläche bezüg-
lich des Referenzobjektes nach abgeschlossener 
Ausrichtung der Lichttransmissionsfläche bezüglich 
des Referenzobjektes.

[0048] Dabei genügt es, bedingt durch die radial 
formschlüssige Führung des Führungsabschnittes, 
der vorzugsweise in der Nähe der Lichttransmissi-
onsfläche angeordnet ist – beispielsweise in einem 
Abstand von weniger als dem Hundertfachen, beson-
ders bevorzugt weniger als dem Zwanzigfachen, des 
Fasermanteldurchmessers –, die Faser an einen Fi-
xierabschnitt mit einem Bauelement zu verbinden, 
dessen Lage gegenüber dem Referenzobjekt fixiert 
ist. Dieses Bauelement kann das Halteelement sein, 
ein Träger, der zusammen mit dem Halteelement ei-
ne, vorzugsweise stoffschlüssige, Haltebaugruppe 
bildet, oder aber die Faserdurchführung im Rahmen 
eines Gehäuses beziehungsweise der Rahmen 
selbst, der an derselben Gehäusegrundplatte befes-
tigt ist wie das Referenzobjekt.

[0049] Bevorzugt beinhalten diese Fixierungen je-
weils wenigstens eine stoffschlüssige Verbindung 
zwischen den Fixierungspartnern durch Schweißen 
und/oder unter Beteiligung wenigstens eines Füge-
mittels, insbesondere eines Lotes und/oder eines 
Klebstoffes.

[0050] Bei der Befestigung eines Fixierabschnittes 
der Lichtleitfaser am Halteelement kann es vorteilhaft 
sein, wenn der Fixierabschnitt und Führungsab-
schnitt wenigstens teilweise eine Überschneidung 
aufweisen und die Befestigung des Fixierabschnittes 
zumindest abschnittsweise in der Ausnehmung des 
Halteelementes erfolgt.

[0051] Wie bereits angedeutet, kann die erfindungs-
gemäße Lichttransmissionseinrichtung vollständig 
außerhalb, oder teilweise oder vollständig innerhalb 
eines gemeinsamen Gehäuses angeordnet sein. Ins-
besondere können das Referenzobjekt, das Haltee-
lement und die Lichtleitfaser zumindest abschnitts-
weise in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet 
und an einem Gehäusebauteil des gemeinsamen 
Gehäuses, insbesondere in einer Gehäusewand, ei-
ner Gehäusebodenplatte, einem Gehäusedeckel 
oder einer Durchführung, befestigt sein.

[0052] Dabei können wenigstens einer aller er-
wähnten erfindungswesentlichen oder erfindungsbe-
zogenen Verfahrensschritte, insbesondere die Abfor-
mung, die Lageveränderung und/oder wenigstens 
eine der Fixierungen, zwischen zwei Wandungsab-
schnitten des Gehäuses erfolgen.

[0053] Darüber hinaus kann die zur Lageverände-
rung der Lichttransmissionsfläche bezüglich der Hal-
teelementes einzurichtende mechanische Kopplung 
einer Verschiebe- und/oder Dreheinrichtung an einen 
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Kopplungsabschnitt der Lichtleitfaser erfolgen, der 
außerhalb des Bereiches angeordnet ist, der für die 
Bildung des Gehäuseinnenvolumes vorgesehen ist.

[0054] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispieles näher erläutert. Dazu zei-
gen

[0055] Fig. 1a einen Träger für das Halteelement 
der zur erfindungsgemäßen Herstellung eines ersten 
Ausführungsbeispieles einer Lichttransmissionsan-
ordnung,

[0056] Fig. 1b den Träger mit einer Lichtleitfaser,

[0057] Fig. 1c die Haltebaugruppe aus Träger und 
Halteelement mit Lichtleitfaser nach erfolgter Abfor-
mung,

[0058] Fig. 1d eine Laserdiodenbaugruppe und die 
Anwendung eines Löseverfahrens zur Aufhebung ei-
ner bestehenden Verbindung zwischen dem abge-
formten Abschnitt der Lichtleitfaser und dem Haltee-
lement

[0059] Fig. 1e die Anwendung eines Positionierver-
fahrens für die Einkoppelfläche der Lichtleitfaser be-
züglich der Laserdiodenbaugruppe

[0060] Fig. 1f die mit den Fixierungen der Lagen 
des Halteelementes und der Lichttransmissionsflä-
che bezüglich der Laserdiodenbaugruppe fertigges-
tellten erfindungsgemäßen Lichttransmissionsanord-
nung

[0061] Fig. 2 ein erfindungsgemäß hergestelltes 
zweites Ausführungsbeispiel einer Lichttransmissi-
onsordnung

[0062] Fig. 3 ein erfindungsgemäß hergestelltes 
drittes Ausführungsbeispiel einer Lichttransmissions-
anordnung

[0063] Alle Ausführungsbeispiele beziehen sich auf 
eine Lichttransmissionsanordnung, in der das Refe-
renzobjekt eine lichtemittierende Laserdiode (41) ist 
und die Lichttransmissionsfläche die Faserendfläche 
(23), über die das von der Laserdiode (41) emittierte 
Lichtstrahlenbündel größtenteils in die Lichtleitfaser 
(20) eingekoppelt wird.

[0064] Das bedeutet aber nicht, dass die Erfindung 
auf ein spezielles Referenzobjekte oder eine speziel-
le Lichttransmissionsfläche beschränkt sei.

[0065] Generell kann das Referenzobjekte eine be-
liebige im Stand der Technik bekannte Lichtemissi-
onseinrichtung, Lichttransmissionseinrichtung oder 
Lichtempfangseinrichtung sein. Zu den bevorzugt für 
die Erfindung in Frage kommenden Lichtemissi-

onseinrichtungen zählen neben den Laserdioden 
kantenemittierende und oberflächenemittierende 
Halbleiterlaser jeder Art, lichtemittierende Dioden 
(LEDs) aus anorganischem und/oder organischen 
Material, sowie Festkörper- und Faserlaser. Zu den 
bevorzugt für die Erfindung in Frage kommenden 
Lichttransmissionseinrichtungen zählen Lichtleitfa-
sern und Linsen sowie Linsenanordnungen jeder Art, 
insbesondere Kollimations- und Fokussieroptiken. Zu 
den bevorzugt für die Erfindung in Frage kommenden 
Lichtempfangseinrichtungen zählen Lichtdetekti-
onseinrichtungen, insbesondere photo-elektrischen 
Prinzips – beispielsweise Photodioden – und/oder 
photo-thermischen Prinzips, sowie photovoltaische 
Elemente – beispielsweise Solarzellen – und Laser, 
die das empfangene Licht als Pumplicht nutzen.

[0066] Generell kann die Lichttransmissionsfläche 
an jedem Ort der Lichtleitfaser angeordnet sein, nicht 
nur an der Endfläche sondern an jeder beliebigen Au-
ßenfläche der Lichtleitfaser entlang ihrer Achse.

Erstes Ausführungsbeispiel

[0067] In einem ersten Ausführungsbeispiel wird ein 
aus Glas bestehender Träger (10) zur Aufnahme des 
Halteelementes (30) verwendet. Wie Fig. 1a zeigt, 
weist der Träger (10) auf seiner Oberseite eine 
Längsnut auf, die durch eine senkrecht zu ihr verlau-
fende Quernut (13) in einen ersten Längsnutab-
schnitt (11) und einen zweiten Längsnutabschnitt 
(12) geteilt wird. In Verlängerung der Längsachsrich-
tung des ersten Längsnutabschnittes (11) weist der 
Träger zudem in vom zweiten Längsnutabschnitt (12) 
abgewandter Richtung einen Vorsprung (14) auf, der 
gegenüber der Oberseite des Trägers zu einer der 
Oberseite gegenüberliegenden Unterseite hin abge-
setzt ist.

[0068] Eine Lichtleitfaser (20) wird auf einer Länge, 
die wenigstens derjenigen der Längsnut des Trägers 
(10) entspricht, von ihrer Beschichtung (21) befreit, 
so dass auf dieser Länge die Mantelfläche des aus 
Glas bestehenden Fasermantels (22) die Außenkon-
tur der Lichtleitfaser (20) bildet.

[0069] Der beschichtungsbefreite Teil (22) der Licht-
leitfaser (20) erstreckt sich über einen Endabschnitt 
der Lichtleitfaser (20), der als Lichttransmissionsflä-
che eine Faserendfläche (23) mit angeschliffener Zy-
linderlinse umfaßt.

[0070] Wie Fig. 1b zu entnehmen ist, wird der be-
schichtungsbefreite Teil (22) der Lichtleitfaser (20) 
abschnittsweise in die Längsnut eingebracht, wobei 
die Faserendfläche (23) in Richtung der Vorsprungs 
(14) außerhalb der Längsnut angeordnet ist. Dabei 
kann der in der Längsnut angeordnete Abschnitt der 
Lichtleitfaser (20) auf dem Nutboden aufliegen; vor-
zugsweise aber schwebt er zwischen den Nutwän-
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den.

[0071] Zur Herstellung des Haltelementes (30) wird 
ein Klebstoffvolumen, beispielsweise ein Klebstoff-
tropfen, in den ersten Längsnutabschnitt (11) einge-
bracht, wobei dieses um den darin befindlichen Fase-
rabschnitt zumindest abschnittsweise herumfließt 
und sich der Form des umflossenen Außenkonturab-
schnittes anpaßt (Fig. 1c). Die Quernut (13) und der 
Vorsprung (14) begrenzen aufgrund ihrer durch ihres 
dortigen vergrößerten Freiraumes zwischen Faser 
(20) und Träger einen kapillaren Fluss des Klebstof-
fes über den ersten Längsnutabschnitt (11) hinaus. 
Insbesondere verhindert die Quernut (13) ein Fließen 
des Klebstoffes in den zweiten Längsnutabschnitt 
(12). Der Vorsprung (14) verhindert ein Fließen des 
Klebstoffes auf eine Stirnfläche des Trägers (10), die 
sich senkrecht zur Faserachsrichtung orientiert am 
Vorsprung (14) befindet und als Fügefläche für eine 
Befestigung des Trägers (10) vorgesehen ist. Der 
Klebstoff wird durch geeignete Mittel, beispielsweise 
die Anwendung von Wärme und/oder Licht, verfestigt 
und bildet durch seine Kohäsion ein Halteelement 
(30) für die Lichtleitfaser (20). Durch die Adhäsion 
des Klebstoff besteht für das Halteelement (30) so-
wohl mit dem Außenkonturabschnitt der Lichtleitfaser 
(20) als auch mit dem Träger (10) eine stoffschlüssi-
ge Verbindung, wobei die Adhäsion am Glas der 
Lichtleitfaser (20) geringer ist als am Glas des Trä-
gers (10), weil nur letzteres mit einer haftvermitteln-
den Grundierung vorbehandelt wurde.

[0072] Die haftvermittelnde Grundierung ist nicht in 
jedem Falle erforderlich, weil bei gegebenenfalls ver-
gleichbarer Adhäsion zwischen den Fügepartnern 
die Adhäsionskraft zwischen Lichtleitfaser (20) und 
Halteelement (30) wegen der geringeren Grenzflä-
che kleiner ist als die Adhäsionskraft zwischen Halte-
element (30) und Träger (10).

[0073] Durch Anwendung einer Zugkraft Fz in Fase-
rachsrichtung (z-Richtung) wird die zwischen dem 
Halteelement (30) und dem abgeformten Außenkon-
turabschnitt der Lichtleitfaser (20) bestehende Ver-
bindung gelöst und ein Führungsabschnitt der Licht-
leitfaser (20) wird in der durch den Abformabschnitt 
definierten Ausnehmung im Halteelement (30) radial 
formschlüssig geführt (Fig. 1d). Durch Anwendung 
entsprechender Zug-/Druckkräfte auf die Lichtleitfa-
ser (20) in Faserachsrichtung (z-Richtung) und/oder 
entsprechender Torsionskräfte um die Faserachse in 
azimutaler Richtung (θ-Richtung) kann der Führungs-
abschnitt in der Ausnehmung gleitend bewegt und 
dadurch die Position der Faserendfläche (23) bezüg-
lich des Halteelements (30) beziehungsweise bezüg-
lich des Trägers (10) verändert werden (Fig. 1e). Die 
aus Träger (10) und Halteelement (30) bestehende 
Haltebaugruppe (31) kann außerdem in radialer 
Richtung, in kartesischen Koordinaten: in x- und y- 
Richtung, transversal zur Faserachse verschoben 

werden, womit auch die Faserendfläche (23) in die-
sen Richtungen verschoben wird.

[0074] In Summe sind beide Positionierprozesse, 
jener für die axialen Richtungen z und 0 und jener für 
die transversalen Richtungen x und y, geeignet, die 
Lage der Faserendfläche (23), insbesondere die 
Winkellage der angeschliffenen Zylinderlinse, bezüg-
lich der Strahlaustrittsfläche der Laserdiode (41) in 
der Laserdiodenbaugruppe (40) optimal hinsichtlich 
der maximal einkoppelbaren optischen Leistung zu 
justieren.

[0075] In der Laserdiodenbaugruppe (40) ist die La-
serdiode (41) mit einer ersten elektrischen Kontakt-
fläche auf einer ersten elektrischen Anschlussfläche 
(43) eines elektrisch isolierten Wärmeleitkörpers (42) 
befestigt. Elektrische Anschlusselemente (45) ver-
binden eine zweite, der ersten elektrischen Kontakt-
fäche gegenüberliegende, Kontaktfläche der Laserdi-
ode (41) mit einer zweiten elektrischen Anschlussflä-
che (44) des Wärmeleitkörpers (42), die von der ers-
ten elektrischen Anschlussfläche elektrisch getrennt 
ist.

[0076] Nach erfolgter Justage durch die beschriebe-
ne Positionierung der Faserendfläche (23) bezüglich 
der Laserdiode (41) wird die Lage der Faserendflä-
che (23) in Bezug auf die Laserdiode (23) fixiert. Dies 
geschieht, wie in Fig. 1f dargestellt, durch die Ein-
richtung jeweils einer stoffschlüssigen Verbindung 
(50, 51) zwischen der Lichtleitfaser (20) und dem Trä-
ger (10) und zwischen dem Träger (10) und der La-
serdiodenbaugruppe (40).

[0077] Dazu wird einerseits ein Klebstoffvolumen 
(50), beispielsweise ein Klebstofftropfen, in den zwei-
ten Längsnutabschnitt (12) des Trägers (10) einge-
bracht, wobei dieses um den darin befindlichen Fi-
xierabschnitt der Lichtleitfaser (20) herumfließt und 
sich dessen Außenkontur anpaßt. Durch Verfesti-
gung des Kleberstoffes und seinen Adhäsions- und 
Kohäsionskräften wird eine stoffschlüssige Verbin-
dung zwischen Träger (10) und Lichtleitfaser (20) mit 
einer Fixierung der Lage der Faserendfläche (23) be-
züglich des Halteelementes (30) erreicht. Die Fixie-
rung der Lage des Halteelementes (30) bezüglich der 
Laserdiode (41) wird andererseits durch Einbringen 
eines Klebstoffvolumens (51) zwischen die Stirnflä-
che des Trägervorsprungs (14) und der zur Laserdio-
denlichtemissionsfläche und zur Stirnfläche im we-
sentlichen parallelen Frontfläche des Wärmeleitkör-
pers (42) mit seiner Benetzung derselben erzielt. 
Durch Verfestigung des Kleberstoffes und seinen Ad-
häsions- und Kohäsionskräften wird eine stoffschlüs-
sige Verbindung zwischen dem Halteelement (30) 
und der Laserdiode (41) erreicht. Beide Fixierverfah-
ren können in beliebiger Reihenfolge oder aber auch 
gleichzeitig durchgeführt werden und enden in Sum-
me mit einer Fixierung der Lage der Faserendfläche 
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(23) bezüglich der Laserdiode (41).

[0078] Folgende Abmaße können zur Verbesserung 
der Anschaulichkeit zitiert werden: Emitterbreite der 
Laserdiode: 90 μm; Faserkerndurchmesser: 105 μm; 
Fasermanteldurchmesser: 125 μm; Faserbeschich-
tungsdurchmesser: 250 μm; Länge des ersten 
Längsnutabschnittes: 0,5 mm; Länge des Vor-
sprungs in Faserachsrichtung: 0,5 mm, Abstand der 
Faserendfläche zum Halteelement im fixierten Zu-
stand: 0,5 mm.

[0079] Selbstverständlich ist weder dieses Ausfüh-
rungsbeispiel im speziellen noch die Erfindung im all-
gemeinen an diese Größenangaben gebunden. Es 
hat sich jedoch als vorteilhaft erwiesen, den Abstand 
zwischen der Faserendfläche und dem Halteelement 
im fixierten Zustand geringer als das 100-fache, be-
sonders bevorzugt geringer als das 20-fache des Fa-
sermanteldurchmessers zu halten.

Zweites Ausführungsbeispiel

[0080] Ein in Fig. 2 dargestelltes Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Lichttransmissionsa-
nordnung unterscheidet sich von dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel dadurch, dass die Lichtleitfaser (20) 
nur auf einer gegenüber der im ersten Ausführungs-
beispiel reduzierten Länge, die sich nur über etwa 
150% bis 300% der Länge des ersten Längsnutab-
schnittes (11) erstreckt, von der Beschichtung (21) 
befreit ist. Während im ersten Längsnutabschnitt (11) 
ein beschichtungsbefreiter Faserabschnitt angeord-
net ist, ist nun im Gegensatz zum ersten Ausfüh-
rungsbeispiel ein beschichtungsbehafteter Faserab-
schnitt im zweiten Längsnutabschnitt (12) angeord-
net. Bei einer Befestigung der Faser (20) am Träger 
(10) nach erfolgter Justage wird durch einen Klebstoff 
(50) eine stoffschlüssige Verbindung mit einem Fi-
xierabschnitt der Faser (20) eingerichtet, der bedingt 
durch die Beschichtung (21) wesentlich biegsamer ist 
als der beschichtungsfreie Fixierabschnitt der Licht-
leitfaser (20) im ersten Ausführungsbeispiel. Damit 
ist der in zur Faserendfläche (23) abgewandten Rich-
tung aus der Fixierung (50) herausstehende Faser-
abschnitt des zweiten Ausführungsbeispiels deutlich 
weniger biege- und bruchempfindlich als derjenige 
des ersten Ausführungsbeispiels.

[0081] Darüber hinaus ist der Träger (10) aus Metall 
gefertigt und das Halteelement (30) wird durch Ein-
bringen eines flüssigen Lotes, vorzugsweise eines 
Weichlotes, in den ersten Längsnutabschnitt (11) ge-
fertigt. Dabei geht das Lot mit dem metallischen Trä-
ger (10) eine stoffschlüssige Verbindung ein, wäh-
rend es das Glas des Fasermantels (22) nicht be-
netzt. Die Laserdiodenbaugruppe (40) weist neben 
der Laserdiode (41) einen elektrisch leitfähigen, me-
tallhaltigen Wärmeleitkörper (42) auf, der zur Kontak-
tierung der ersten Kontaktfläche der Laserdiode (41) 

mit dieser in stoffschlüssiger Verbindung steht. An 
der zweiten Kontaktfläche der Laserdiode ist ein zum 
Wärmeleitkörper gegenpoliges elektrisches An-
schlusselement (45) befestigt.

[0082] Die Verbindung (51) zwischen der Haltebau-
gruppe (31) und der Laserdiodenbaugruppe (40) wird 
durch zwei mit einem Laser erwärmte Lottropfen (51) 
zwischen die Stirnfläche des Trägervorsprungs (14) 
und der Frontfläche des Wärmeleitkörpers (42) her-
gestellt.

Drittes Ausführungsbeispiel

[0083] Das in Fig. 3 dargestellte dritte Ausführungs-
beispiel veranschaulicht die Integration der baulichen 
Einheit aus Lichtleitfaser (20), Haltebaugruppe (31) 
und Laserdiodenbaugruppe (40) des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels in ein Gehäuse (60), von dem nur die 
Gehäusebodenplatte (61), die Gehäusewandung 
(62) und die Faserdurchführung (64) dargestellt sind. 
Die Verbindung der baulichen Einheit mit der Gehäu-
sebodenplatte (61) erfolgt durch das Löten des Wär-
meleitkörpers (42) an die Gehäusebodenplatte (61), 
wobei der Wärmeleitkörper innerhalb der Gehäuse-
wandung (62) angeordnet ist. Dabei geht dieser Löt-
schritt der Herstellung des Halteelementes (30), der 
Justage, Positionierung und Fixierung der Faserend-
fläche (23) und des Trägers (10) voraus. Während die 
Transversaljustage der Faserendfläche (23) durch 
Bewegung des Trägers (10) in x- und y-Richtung in-
nerhalb der Gehäusewandung (62) stattfindet, wird 
die Axialjustage der Faserendfläche (23) durch die 
mechanische Kopplung einer Verschiebe- und/oder 
Dreheinrichtung an einen Kopplungsabschnitt der 
Lichtleitfaser (20) vorgenommen, der außerhalb der 
Gehäusewandung (62) angeordnet ist.

[0084] Neben der Fixierung der Lichtleitfaser (20) 
an den Träger im Bereich eines ersten, beschich-
tungsfreien, Fixierabschnittes analog des ersten Aus-
führungsbeispieles wird die Lichtleitfaser (20) im Be-
reich eines zweiten, beschichtungshaltigen, Fixierab-
schnittes in der Faserdurchführung (64) befestigt, in-
dem ein Klebstoff in eine radiale gerichteten Öffnung 
(65), die sich von äußeren Mantelfläche bis zur inne-
ren Mantelfläche des die Lichtleitfaser (20) führenden 
Hohlraums der Faserdurchführung (64) erstreckt, ge-
geben wird.

[0085] Zur Erläuterung der Stromführung zur Laser-
diodenbaugruppe (40) sei erwähnt, dass zwei gegen-
polige elektrische Leiter (70, 71) von außen durch die 
Gehäusewandung hindurch geführt werden, wo sie 
innerhalb der Gehäusewandung an zwei elektrisch 
leitfähigen Stützpunkten (72, 73) enden. Elektrische 
Verbindungselemente (74, 75) verbinden die Stütz-
punkte (72, 73) mit den elektrischen Anschlussflä-
chen (43, 44) der Laserdiodenbaugruppe (40).
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[0086] Abschließend sei hervorgehoben, dass die 
speziellen Merkmale der Ausführungsbeispiele kei-
nesfalls den Umfang der Erfindung einschränken. 
Insbesondere können die Merkmale verschiedener 
Ausführungsbeispiele kombiniert und/oder mit ande-
ren im Stand der Technik bekannten Merkmalen von 
Lichttransmissionseinrichtungen kombiniert werden, 
ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

10 Träger
11 Längsnut, erster Abschnitt
12 Längsnut, zweiter Abschnitt
13 Quernut
14 Vorsprung
20 Lichtleitfaser
21 Faserbeschichtung (Coating)
22 Fasermantel (Cladding)
23 Lichttransmissionsfläche/Faserendfläche
30 Halteelement
31 Haltebaugruppe
40 Laserdiodenbaugruppe
41 Referenzobjekt/Laserdiode
42 Wärmeleitkörper
43 erster elektrische Anschlussfläche
44 zweite elektrische Anschlussfläche
45 elektrisches Anschlusselement
50 Fügemittel/Verbindung zwischen Lichtleitfaser 

(20) und Träger (10)
51 Fügemittel/Verbindung zwischen Träger (10) 

und Laserdiodenbaugruppe (40)
60 Gehäuse
61 Gehäusebodenplatte
62 Gehäusewandung
64 Faserdurchführung
65 Öffnung in Faserdurchführung
70 erster elektrischer Leiter
71 zweiter elektrischer Leiter
72 erster elektrisch leitfähiger Stützpunkt
73 zweiter elektrisch leitfähiger Stützpunkt
74 erstes elektrisches Verbindungselement
75 zweites elektrisches Verbindungselement
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Lichttransmis-
sionsanordnung mit wenigstens einer wenigstens 
eine Lichttransmissionsfläche (23) aufweisenden 
Lichtleitfaser (20), wenigstens einem Referenzobjekt 
(41) und wenigstens einem Halteelement (30) ge-
kennzeichnet durch  
– die Herstellung des Halteelements (30) mit Ausbil-
dung wenigstens einer Ausnehmung im Halteele-
ment zur radial formschlüssigen Führung wenigstens 
eines Führungsabschnittes der Lichtleitfaser (20), 
wobei die Ausnehmung ihre Form zumindest ab-
schnittsweise durch Abformung wenigstens eines 
Außenkonturabschnittes der Lichtleitfaser (20) erhält,  
– die Veränderung der Lage der Lichttransmissions-
fläche (23) bezüglich des Halteelementes (30) durch 
Ausführung wenigstens einer gleitenden Bewegung 
des Führungsabschnittes der Lichtleitfaser in der 
Ausnehmung des Halteelements (23) und  
– die Fixierungen der Lagen des Halteelementes (30) 
und der Lichttransmissionsfläche (23) bezüglich des 
Referenzobjektes (41).

2.  Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Veränderung der Lage der Licht-
transmissionsfläche (23) bezüglich des Referenzob-
jektes (41) eine Bewegung des Halteelementes (30) 
einschließlich Führungsabschnitt in wenigstens einer 
Richtung senkrecht zur Faserachse der Lichtleitfaser 
(20) beinhaltet.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die glei-
tende Bewegung des Führungsabschnittes der Licht-
leitfaser (20) in Faserachsrichtung in der Ausneh-
mung des Halteelementes (30) im wesentlichen ohne 
eine Lageveränderung des Halteelementes (30) be-
züglich des Referenzobjektes (41) erfolgt.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass der Füh-
rungsabschnitt der Lichtleitfaser (20) senkrecht zur 
Faserachse einen im wesentlichen konstanten Quer-
schnitt aufweist und die gleitende Bewegung eine 
Verschiebung des Führungsabschnittes der Lichtleit-
faser (20) in Faserachsrichtung beinhaltet.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass der Füh-
rungsabschnitt der Lichtleitfaser (20) senkrecht zur 
Faserachse einen im wesentlichen zylindrischen 
Querschnitt aufweist und die gleitende Bewegung 
eine Drehung des Führungsabschnittes der Lichtleit-
faser (20) um die Faserachse beinhaltet.

6.  Verfahren nach Anspruch 5 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichttransmissionsfläche (23) auf 
wenigstens einer Endfläche der Lichtleitfaser (20) an-
geordnet ist und bezüglich der Faserachse eine nicht 

rotationssymmetrische Form besitzt, beispielsweise 
indem sie als eine angeschliffene Zylinderlinse aus-
gebildet ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 5 oder 6 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lichtleitfaser (20) bezüglich 
der Faserachse wenigstens eine nicht rotationssym-
metrische optische Eigenschaft aufweist.

8.  Verfahren nach Anspruch 7 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtleitfaser (20) zumindest ab-
schnittsweise einen Faserkern mit wenigstens einer 
nicht rotationssymmetrischen Form aufweist, insbe-
sondere einen Rechteckkern.

9.  Verfahren nach Anspruch 7 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtleitfaser (20) zumindest ab-
schnittsweise zwei oder mehr Faserkerne aufweist.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass der Au-
ßenkonturabschnitt durch die äußere Mantelfläche 
des Fasermantels (22) gebildet wird.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass das Halte-
element (30) zumindest abschnittsweise aus einem 
optisch transparenten Material besteht, durch das 
während des Abformprozesses und/oder eines gege-
benenfalls das Halteelement (30) betreffenden Ver-
festigungsprozesses und/oder während eines Fixie-
rungsprozesses und/oder während des Betriebs der 
Lichttransmissionseinrichtung Licht hindurchtritt.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Her-
stellung des Halteelementes (30) und die Formung 
der Ausnehmung eine Verfestigung einer den Außen-
konturabschnitt der Lichtleitfaser (20) radial form-
schlüssig umgebenden Substanz beinhaltet.

13.  Verfahren nach Anspruch 12 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Halteelement (30) im we-
sentlichen vollständig aus der verfestigten Substanz 
besteht.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 oder 
13 dadurch gekennzeichnet, dass die Substanz ein 
Klebstoff oder ein Lot ist.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 oder 
13 dadurch gekennzeichnet, dass das Halteelement 
ein vom Fasermantel (22) gelöster Abschnitt der Fa-
serbeschichtung (21) der Lichtleitfaser (20) ist.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Abfor-
mung wenigstens der Außenkonturabschnitt der 
Lichtleitfaser (20) einem Passivierungsverfahren un-
terzogen wird, das dafür vorgesehen ist, das Einge-
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hen einer stoffschlüssigen Verbindung der Lichtleitfa-
ser (20) mit der umgebenden Substanz zu unterbin-
den oder eine stoffschlüssige Verbindung der Licht-
leitfaser (20) mit der umgebenden Substanz zu 
schwächen.

17.  Verfahren nach Anspruch 16 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Passivierungsverfahren die 
Benetzung mit wenigstens einem Trennmittel bein-
haltet

18.  Verfahren nach Anspruch 16 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Passivierungsverfahren we-
nigstens eine Beschichtung beinhaltet, die wenigs-
tens auf dem Außenkonturabschnitt keine oder nur 
eine geringe Haftung aufweist und mit der Substanz 
eine stoffschlüssige Verbindung eingeht.

19.  Verfahren nach Anspruch 16 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Passivierungsverfahren we-
nigstens eine Beschichtung beinhaltet, die wenigs-
tens auf dem Außenkonturabschnitt eine Haftung 
aufweist und mit der Substanz keine stoffschlüssige 
Verbindung eingeht.

20.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abfor-
mung des Außenkonturabschnittes der Lichtleitfaser 
(20) mit einer kraft- oder stoffschlüssigen Verbindung 
zwischen dem Halteelement (30) und der Lichtleitfa-
ser (20) einhergeht, die durch Anwendung eines Lö-
severfahrens geschwächt oder aufgehoben wird.

21.  Verfahren nach Anspruch 20 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Löseverfahren die Anwen-
dung wenigstens einer Kraft, insbesondere einer sta-
tischen oder dynamischen Zug-, Druck- oder Torsi-
onskraft beinhaltet.

22.  Verfahren nach Anspruch 20 oder 21 dadurch 
gekennzeichnet, dass das Löseverfahren die Anwen-
dung von Ultraschall beinhaltet.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
22 dadurch gekennzeichnet, dass das Löseverfahren 
die Änderung klimatischer Umgebungsbedingungen, 
insbesondere der Feuchtigkeit, der Temperatur 
und/oder des Druckes, beinhaltet.

24.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Fixie-
rung der Lage der Lichttransmissionsfläche (23) be-
züglich des Referenzobjektes (41) die Befestigung 
eines Fixierabschnittes der Lichtleitfaser (20) an ei-
nem mit dem Referenzobjekt (41) mechanisch in Ver-
bindung stehenden Bauelement (10, 42, 60, 61, 62, 
64) beinhaltet, wobei der Fixierabschnitt zumindest 
abschnittsweise eine Faserbeschichtung (21) auf-
weist.

25.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Fixie-
rungen jeweils wenigstens eine stoffschlüssige Ver-
bindung (50, 51) zwischen den Fixierungspartnern 
durch Schweißen und/oder unter Beteiligung wenigs-
tens eines Fügemittels, insbesondere eines Lotes 
und/oder eines Klebstoffes, beinhalten.

26.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Fixie-
rung der Lage der Lichttransmissionsfläche (23) be-
züglich des Referenzobjektes (41) wenigstens durch 
die Fixierung des Halteelementes (30) bezüglich des 
Referenzobjektes (41) und wenigstens durch die Be-
festigung eines Fixierabschnittes der Lichtleitfaser 
(20) am Halteelement (30) erfolgt.

27.  Verfahren nach Anspruch 26 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fixierabschnitt und Füh-
rungsabschnitt wenigstens teilweise eine Über-
schneidung aufweisen und die Befestigung des Fi-
xierabschnittes zumindest abschnittsweise in der 
Ausnehmung des Halteelementes (30) erfolgt.

28.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass das Halte-
element (30) Teil einer einen Träger (10) aufweisen-
den Haltebaugruppe (31) ist, in der eine stoffschlüs-
sige Verbindung zwischen dem Halteelement (30) 
und dem Träger (10) besteht.

29.  Verfahren nach Anspruch 28 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Herstellung des Halteele-
mentes (30) und die Formung der Ausnehmung eine 
Verfestigung einer den Außenkonturabschnitt der 
Lichtleitfaser (20) radial formschlüssig umgebenden 
Substanz – insbesondere eines Lotes oder eines 
Klebstoffes – beinhaltet, die in Kontakt mit dem Trä-
ger (10) gebracht wird.

30.  Verfahren nach Anspruch 28 oder 29 dadurch 
gekennzeichnet, dass 
 der Träger (10) wenigstens einen Vorsprung (14) 
aufweist, der sich in Richtung der Faserachse der 
Lichtleitfaser (20) zumindest abschnittsweise über 
das Halteelement (30) hinaus erstreckt und wenigs-
tens eine Befestigungsfläche aufweist, 
 das Referenzobjekt (41) an einem Befestigungskör-
per (42) befestigt ist, der eine Fügefläche aufweist, 
die der Befestigungsfläche zumindest abschnittswei-
se gegenüberliegt, und  
der Raum zwischen Befestigungsfläche und Fügeflä-
che zumindest abschnittsweise durch wenigstens ein 
stoffschlüssiges Verbindungsmittel (51), insbesonde-
re ein Lot oder einen Klebstoff, gefüllt ist.

31.  Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 
30 dadurch gekennzeichnet, dass Befestigungsflä-
che und Fügefläche zumindest abschnittweise senk-
recht zur Faserachse der Lichtleitfaser (20) angeord-
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net sind.

32.  Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 
31 dadurch gekennzeichnet, dass die Fixierung der 
Lage der Lichttransmissionsfläche (23) bezüglich des 
Referenzobjektes (41) wenigstens durch die Fixie-
rung des Halteelementes (30) bezüglich des Refe-
renzobjektes (41) und wenigstens durch die Befesti-
gung eines Fixierabschnittes der Lichtleitfaser (20) 
am Träger (10) erfolgt.

33.  Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 
32 dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (10) 
wenigstens eine Hauptfläche, eine erste und wenigs-
tens eine zweite sich an die Hauptfläche anschlie-
ßenden Seitenflächen sowie wenigstens eine Längs-
nut aufweist, die sich in der Hauptfläche von einer 
ersten Seitenfläche zu einer zweiten Seitenfläche er-
streckt und in der die Ausnehmung des Halteelemen-
tes (30) und der Führungsabschnitt der Lichtleitfaser 
(20) zumindest abschnittsweise angeordnet sind.

34.  Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 
33 dadurch gekennzeichnet, dass 
 der Träger (10) in seiner Hauptfläche wenigstens ei-
ne, die Längsnut kreuzende und in einen ersten 
Längsnutabschnitt (11) und einen zweiten Längsnut-
abschnitt (12) teilende, Quernut (13) aufweist, 
 wobei der Führungsabschnitt der Lichtleitfaser (20) 
zumindest abschnittsweise im ersten Längsnutab-
schnitt (11) und der Fixierabschnitt der Lichtleitfaser 
(20) zumindest abschnittsweise im zweiten Längsnu-
tabschnitt (12) angeordnet sind, und eine stoffschlüs-
sige Verbindung (50) des Fixierabschnittes mit dem 
Träger unter Beteiligung wenigstens eines Fügemit-
tels, insbesondere eines Lotes oder eines Klebers, 
erfolgt, das zumindest abschnittsweise in den zwei-
ten Längsnutabschnitt (12) eingebracht wird.

35.  Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 
34 dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (10) zu-
mindest abschnittsweise aus einem optisch transpa-
renten Material besteht, durch das während des Ab-
formprozesses und/oder eines gegebenenfalls das 
Halteelement (30) betreffenden Verfestigungspro-
zesses und/oder während eines Fixierungsprozes-
ses und/oder während des Betriebs der Lichttrans-
missionseinrichtung Licht hindurchtritt.

36.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass das Refe-
renzobjekt (41), das Halteelement (30) und die Licht-
transmissionsfläche (23) zumindest abschnittsweise 
in einem gemeinsamen Gehäuse (60) angeordnet 
und an einem Gehäusebauteil des gemeinsamen 
Gehäuses, insbesondere in einer Gehäusewandung 
(62), einer Gehäusebodenplatte (61), einem Gehäu-
sedeckel oder einer Faserdurchführung (64), befes-
tigt sind.

37.  Verfahren nach Anspruch 36 dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens einer der in den vor-
hergehenden Ansprüchen genannten Verfahrens-
schritte, insbesondere die Abformung, die Lagever-
änderung und/oder wenigstens eine der Fixierungen, 
zwischen zwei Wandungsabschnitten der Gehäuse-
wandung (62) des Gehäuses (60) erfolgt.

38.  Verfahren nach einem der Ansprüche 36 oder 
37 dadurch gekennzeichnet, dass dass zur Lagever-
änderung der Lichttransmissionsfläche (23) bezüg-
lich der Halteelementes (30) die mechanische Kopp-
lung einer Verschiebe- und/oder Dreheinrichtung an 
einen Kopplungsabschnitt der Lichtleitfaser (20) er-
folgt, der außerhalb der Bereiches angeordnet ist, der 
für die Bildung des Inneren des Gehäuses (60) vor-
gesehen ist.

39.  Verfahren nach einem der Ansprüche 36 bis 
38 dadurch gekennzeichnet, dass die Fixierung der 
Lage der Lichttransmissionsfläche (23) bezüglich des 
Referenzobjektes (41) wenigstens durch die Fixie-
rung des Halteelementes (30) bezüglich des Refe-
renzobjektes (41) und wenigstens durch die Befesti-
gung eines Fixierabschnittes der Lichtleitfaser (20) 
an einem Gehäusebauteil, insbesondere einer Fa-
serdurchführung (64), erfolgt.

40.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass das Refe-
renzobjekt (41) eine Lichtemissionseinrichtung, eine 
Lichttransmissionseinrichtung oder eine Lichtemp-
fangseinrichtung ist.

41.  Verfahren nach Anspruch 40 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Referenzobjekt (41) ein elek-
tro-optisches Halbleiterbauelement, eine Linse, eine 
Lichttransmissionsfläche einer zweiten Lichtleitfaser 
oder eine lichtempfindliche, insbesondere eine ther-
mo- oder photoelektrische, Detektionseinheit ist.

42.  Verfahren nach Anspruch 41 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Referenzobjekt (41) ein La-
serdiodenelement ist und die Lichttransmissionsflä-
che (23) der Lichtleitfaser eine Lichteintrittsfläche auf 
einer Faserendfläche ist.

43.  Lichttransmissionsanordnung mit wenigstens 
einer wenigstens eine Lichttransmissionsfläche (23) 
aufweisenden Lichtleitfaser (20), wenigstens einem 
Referenzobjekt (41) und wenigstens einem Halteele-
ment (30) dadurch gekennzeichnet, dass  
– wenigstens ein Führungsabschnitt der Lichtleitfaser 
(20) in wenigstens einer zur radial formschlüssigen 
Führung des Führungsabschnittes ausgebildeten 
Ausnehmung des Halteelementes (30) angeordnet 
ist, wobei die Ausnehmung zumindest abschnittswei-
se eine Abformung wenigstens eines Außenkontur-
abschnittes der Lichtleitfaser (20) ist, und  
– sowohl die Position der Lichttransmissionsfläche 
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(23) als auch des Halteelementes (30) bezüglich des 
Referenzobjektes (41) fixiert sind.

44.  Lichttransmissionsanordnung nach Anspruch 
43 dadurch gekennzeichnet, dass sie mit wenigstens 
einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 42 
hergestellt wurde.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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